
  

 
 

 
 
Stadt Halle (Saale)        22. Juli 2014 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
 
 
Beschlusskontrolle zur Stadtratssitzung vom 25.06.2014 
TOP: Ö 11.6 
mündliche Anfrage von Herrn Stadtrat Schachtschneider, CDU-Fraktion 
Betreff: Altlastenbefreiung 
 
 
 
 
Fragestellung: 
 
Herr Schachtschneider bezog sich auf einen Antrag, den die Stadt Halle bei der 
Landesanstalt zur Altlastenfreistellung stellte und teilte mit, dass nach seinem Kenntnisstand 
der Antrag am 15.04.2014 unvollständig eingegangen sei. 
Er fragte nach, ob es noch mehr Anträge zu dieser Problematik gäbe und ob der 
eingereichte Antrag zwischenzeitlich schon vervollständigt wurde. 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Stadt hat am 11.04.2013 für die Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt bei der 
zuständigen Landesanstalt für Altlastenfreistellung einen Antrag aus der „Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung von sowie 
Vorbeugung gegen Vernässungen oder Erosion“ (kurz: Vernässungsfonds) gestellt.  
Ergänzend zum formal gestellten Antrag wurden 2013 mehrere Abstimmungen mit den 
Verantwortlichen in der Landesanstalt für Altlastenfreistellung geführt. Der Antrag vom 
11.04.2013 ist seitens der städtischen Unterlagen vollständig, jedoch liegt keine  
kommunalaufsichtliche Stellungnahme bei. Wegen der prioritären Verfolgung einer 
Förderung aus der Fluthilfe ruht derzeit der Antrag zur Finanzierung aus dem 
Vernässungsfonds. Weitere Anträge auf Förderung aus dem Vernässungsfonds wurden 
bisher nicht gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwe Stäglin 
Beigeordneter 
 
 


